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Im Rahmen ihrer Bemühungen, sich um die Einrichtungen des Diakoniewerk zu kümmern, hat die Landeskirche beschlossen, eine Stiftung zu gründen. Diese soll zum Diakonischen Werk der Landeskirche Hannovers gehören und in der Zukunft die Alten- und Jugendhilfeeinrichtungen im Raum Osnabrück (mit Ausnahme des Wohnstifts) betreiben. Die Vorschläge der Landeskirche sind jetzt im Genehmigungsverfahren, müssen also von verschiedenen Ämtern und vor allem der Bezirksregierung gutgeheißen oder gegebenenfalls auch abgeändert werden, bis die Stiftung ihre Tätigkeit aufnehmen kann.
Über Regelungen für das Wohnstift wird zu einem späteren Zeitpunkt zu reden sein.
Für den Bereich der Krankenhäuser möchte man sich der Hilfe der „pro diako“ versichern. Die GMAV hofft, über die genauen rechtlichen Strukturen in absehbarer Zeit mit der Landeskirche ins Gespräch zu kommen, es besteht aber im Moment auch für uns noch keine Klarheit, was denn für die Mitarbeiterschaft die bestmögliche Lösung wäre.


Wir werden bei einer neuen Trägerstruktur aufgrund der früher gemachten Erfahrungen von Anfang an auch darauf dringen, daß eine Beteiligung der Mitarbeiterschaft durch  ihre gewählten Organe sowohl an Informationen als auch an Entscheidungen besser als in der Vergangenheit gewährleistet wird.

In der Öffentlichkeit wurden Planungen der Wohnungseigentümer diskutiert, den ursprünglichen Sanierungsplan für das Diakoniewerk doch noch zu retten. Aus unserer Sicht haben diese Planungen wenig Aussicht auf Erfolg, das endgültige Insolvenzverfahren wird wohl nicht mehr zu verhindern sein.

Die Monate Dezember bis Februar werden von beiden Zusatzversorgungskassen (VBL und KZVK) nicht als Versicherungsmonate gewertet, da in dieser Zeit keine Umlage gezahlt wird. Die VBL geht davon aus, daß diese Umlage ab dem 1.3. vom Insolvenzverwalter wieder gezahlt wird und deshalb das Versicherungsverhältnis weiter besteht. Die KZVK vertritt hier zur Zeit noch eine andere Rechtsauffassung.


Grundsätzliche Änderungen der VBL-Leistungen werden vermutlich mit der nächsten Lohnabrechnung mitgeteilt werden, die GMAV wird im Laufe des Jahres noch ausführlich informieren, allerdings halten wir den gegenwärtigen Zeitpunkt für nicht so ganz glücklich. Wichtiger Ratschlag: Ein Vertragsabschluß im Rahmen der „Riester-Rente“ wäre zur Zeit verfrüht, alle Steuervorteile sind noch gesichert, wenn ein solcher Vertrag im Dezember abgeschlossen wird.

Es ist zu erwarten, daß trotz größter Bemühungen der Personalabteilungen die Gehälter auch im Februar nicht ganz pünktlich zur Auszahlung gelangen.

Sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer gelten während der Insolvenzphase keine verkürzten Kündigungsfristen. Nur für den Insolvenzverwalter gibt es unter bestimmten Bedingungen eine Sonderregelung.

